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Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2022  

der Stadtgemeinde Oberwölz  
(Muster der A7mit Ergänzungen) 

Seit dem Haushaltsjahr 2020 hat die Stadtgemeinde Oberwölz das neue Gemeindehaushaltsrecht auf 

Basis der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (in der Folge kurz: VRV 2015) 

anzuwenden. Damit wurde das bisherige System der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben in 

einem ordentlichen und außerordentlichen Haushalt abgelöst (Kameralistik).  

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2022 (in der Folge kurz: VA 2021) besteht im Wesentlichen aus 

einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem 

Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Die Stadtgemeinde Oberwölz hat 

ihre Geschäftsfälle in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, 

Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen. 

Der nun vorliegende Nachtragsvoranschlag 2022 basiert auf den Daten der bereits beschlossenen 

Eröffnungsbilanz auf Basis der VRV 2015. Die Budgetdaten wurden an die aktuellen Ergebnisse, bzw 

aktualisierte Hochrechnungen angepasst. Der Rechnungsabschluss 2021 wurde bei den mehrjährigen 

investiven Vorhaben berücksichtigt. Nicht umgesetzte investive Vorhaben wurden gelöscht, die 

Teilrückführung der Stadtgemeinde Oberwölz Orts- und Infrastruktur Entwicklungs KG wurde 

aufgenommen. Seitens der Fachabteilung 7 des Landes Steiermark gibt es keine aktualisierte Prognose 

bezüglich der Auszahlung an Ertragsanteilen sowie Finanzausgleichsmittet.  

1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für den Rechnungsabschluss 

2021, Voranschlag 2022 und Nachtragsvoranschlag 2022 folgendes Bild: 

Angaben in Euro (Voranschlag) 

  RA 2021 VA 2022 NVA 2022 

     

SU 21 Summe Erträge 11.812.526,03 11.937.900,00 14.331.100,00 

SU 22 Summe Aufwendungen 11.066.483,19 11.653.000,00 14.253.300,00 

SA 0 Nettoergebnis 746.042,84 284.900,00 77.800,00 

SA0R Saldo Haushaltsrücklagen -148.727,55 -177.400,00 -30.000,00 

SA00 Nettoergebnis nach HH-Rücklagen 597.315,29 107.500,00 47.800,00 

 

Erläuterung der Bezeichnungen: 

SU 21 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit, Erträge aus Transfers sowie 

Finanzerträge 

SU 22 Aufwendungen für Personal, Sachaufwand (ohne Transferaufwand), 

Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) und 

Finanzaufwand 

SA0 SA0 Nettoergebnis (21-22) 

SA0R SA0R Ergebnis aus Entnahmen und Zuweisung an Haushaltsrücklagen 

SA00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen im 

Ergebnisvoranschlag der Stadtgemeinde Oberwölz 
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Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlages ergeben für den 

Rechnungsabschluss 2021, Voranschlag 2022 und Nachtragsvoranschlag 2022 folgendes Bild: 

Angaben in Euro (Voranschlag) 

  RA 2021 VA 2022 NVA 2022 

     

SU 31 Einzahlungen operative Gebarung 11.091.429,25 11.321.500,00 12.419.100,00 

SU 32 Auszahlungen operative Gebarung 8.920.576,09 9.431.800,00 10.419.000,00 

SA 1 
Saldo Geldfluss Operative 

Gebarung 
2.170.853,16 1.889.700,00 2.000.100,00 

SU33 Summe Einzahl. investive Gebarung 707.596,94 847.100,00 2.285.400,00 

SU34 Summe Auszahl. Investive Gebarung 3.502.055,79 2.282.900,00 5.832.300,00 

SA2 Saldo Geldfluss investive Gebarung -2.794.458,85 -1.435.800,00 -3.546.900,00 

SA3 Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) -623.605,69 453.900,00 -1.546.800,00 

SU35 Summe Einz. Finanzierungstätigk. 1.699.979,75 1.346.900,00 2.866.700,00 

SU36 Summe Ausz. Finanzierungstätigkeit 1.265.594,17 1.286.900,00 1.284.600,00 

SA4 Saldo Geldfl. Finanzierungstätigkeit 434.385,58 60.000,00 1.582.100,00 

SA5 
Geldfluss aus VA-wirksamer 

Gebarung 
-189.220,11 513.900,00 35.300,00 

 

 

Erläuterung der Bezeichnungen: 

 

  

SU 31 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus 

Transfers (ohne Kapitaltransfers) und Einzahlungen aus Finanzerträgen. 

SU 32 Auszahlungen aus Personalaufwand, Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne 

Transferaufwand), Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) und 

Auszahlungen aus Finanzaufwand 

SA 1 SA1 Saldo aus Geldfluss der Operativen Gebarung (31-32) 

SU 33 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit, Einzahlungen a. d. Rückzahlung 

von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Einzahlungen aus 

Kapitaltransfers 

SU 34 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, Auszahlung von gew. Darlehn 

sowie gewährten Vorschüssen und Auszahlungen aus Kapitaltransfers 

SA2 SA2 Saldo aus Geldfluss der Investiven Gebarung (33-34) 

SA3 SA3 Saldo Nettofinanzierungssaldo (SA1 – SA2) 

SU 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden, Einzahlung infolge 

Kapitaltausch b. derivat. Finanzinstr. m. Grundg. und Einzahlungen aus dem 

Abgang von Finanzinstrumenten 

SU 36 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden, Auszahlungen infolge 

Kapitaltausch b. derivat. Finanzinst. m. Grundg. und Auszahlungen für den 

Erwerb von Finanzinstrumenten 

SA4 SA4 Saldo aus Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) 

SA5 SA5 Saldo aus Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) 
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2 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung 

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen 

oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben 

beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel 

aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, 

rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand. 

Für das Haushaltsjahr 2022 plant die Stadtgemeinde Oberwölz Investitionsvorhaben in der Höhe von 

€ 5.552.500,00. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch 

Eigenmittel, Darlehen, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden. 

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge 

kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergibt folgendes Bild: 

 

 

Rückführung Kindergarten und Seniorenwohnheim 

Da die steuerlichen Vorteile zur Führung der Stadtgemeinde KG zum Teil bereits auslaufen wird durch 

unsere steuerliche Vertretung eine stufenweise Rückführung der Objekte in den Haushalt der 

Stadtgemeinde ausgearbeitet. In der 1. Tranche sollen der Kindergarten und das Seniorenwohnheim 

rückgeführt werden. Die 2. Tranche beinhaltet die Mittelschule und das Musikerheim. Diese können  

erst 2031 rückgeführt werden. 

 

SWH, Gestaltung Parkplatz 

Für die zahlreichen Mitarbeiter und Besucher des Seniorenwohnheimes ist Schaffung und Gestaltung 

eines Parkplatzes notwendig. Dieser wird entlang des Schöttlbaches, von der Abzweigung der 

Bundesstraße bis zum Hintereggetor errichtet. 
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Fonds 010000 

Im Stadtamt ist die Anschaffung der Digitalen Amtstafel mit € 8.500,00 budgetiert. 

 

Fonds 212000 

In der Musik Mittelschule Oberwölz ist die Anschaffung von EDV-Ausstattung geplant. 
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Fonds 420000 

Im Seniorenwohnheim Oberwölz ist eine Selbstschließende Türe, Beplankung zum Speisesaal, die 

Anschaffung von Pflegebetten, eines Visitenwagens, sowie der Ersatz eines Küchenherdes und der 

Kaffeemaschine budgetiert. 

 

Fonds 617000 

Für den Betrieb des Bauhofes ist der Ersatzkauf eines gebrauchten Fahrzeuges geplant.  

 

Fonds 817100 

Die Räumlichkeiten des Sängerheimes sollen an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden. 

 

Fonds 853000 

Wohnungssanierungen werden als Anlagevermögen verbucht 

 

 

Für alle weiteren Ansätze gilt der Voraschlang für notwendige Investitionen im laufenden Betrieb. 

Die Finanzierung der Investitionstätigkeiten erfolgt durch Eigenmittel der Stadtgemeinde Oberwölz. 

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Stadtgemeinde Oberwölz sind auch investive Einzelvorhaben 

berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. Ein Überblick 

über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige investive 

Einzelvorhaben“. 
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Erläuterungen zu den Investiven Vorhaben im HHJ 2022: 

 

Abfallsammelstelle Oberwölz (Vorhaben gelöscht – wird nicht umgesetzt): 

Auf dem Grundstück 270 (bei Schöttlbachbrücke, B75) soll ein Gebäude zur Sammlung von 

Siedlungsabfällen (Papier, Verpackungsmaterialen, etc.) errichtet werden 

 

Abfallsammelstelle Winklern (Vorhaben gelöscht – wird nicht umgesetzt): 

Im Bereich des Bauhofes Winklern soll ein Teil überdacht und als Abfallsammelstelle genutzt werden. 
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Aufschließung Am Schöttlbach: 

Im Bereich zwischen der bestehenden Siedlung „Am Schöttlbach“ und dem Musikerheim sollen 6 

Bauplätze aufgeschlossen werden. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadtgemeinde 

Oberwölz. Die Bedeckung der Aufschließungskosten im Bereich der Wasserversorgung und 

Abwasserentsorgung erfolgt durch die einzuhebenden Anschlussgebühren. Die Aufschließungskosten 

für die Zufahrtsstraße wird mit den Einnahmen der Grundstücksverkäufe bedeckt. Die Planungskosten 

werden im Vorhaben Grundstück An- und Verkauf abgebildet. 

 

Bauhof, Ankauf von 2 Pickups (gelöscht) 

Für die 2021 angeschafften Pickups werden nachträglich € 26.000,00 an Bedarfszuweisungsmittel 

gewährt. Diese können nunmehr in der operativen Gebarung verbucht und passiviert werden. 

 

Breitbandausbau Niederwölz-Oberwölz: 

Es wird ein Glasfaserkabel von Niederwölz bis Oberwölz verlegt. Die Projektkosten wurden für 2021 

mit € 120.600 angesetzt. Die Bedeckung erfolgt durch Bedarfszuweisungsmittel und Eigenmittel. Die 

ursprünglich geplante Finanzierung durch Fördermittel aus den Kommunalen Investitionsprogrammen 

des Bundes und Landes, ist Aufgrund der nun vorliegenden Richtlinien nicht mehr möglich 

(wirtschaftliches Eigentum liegt nicht bei Gemeinde). Es werden Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von 

€ 72.000,00 für 2022 und € 32.000,00 für 2023 gewährt. Weiters werden die Objekte Volkschule 

Oberwölz, Kindergarten und Mittelschule mit musischen Klassen an das Glasfasernetz angeschlossen. 

Die Kosten hierfür betragen € 90.400,00 und werden zu 90% durch Mittel der Breitbandinitiative, sowie 

mit 10% Zuschuss der Stadtwerke Murau finanziert. 

 

Feuerwehr Rüsthaus: 

Der Neubau des Feuerwehrrüsthauses wurde im Jahr 2021 abgeschlossen werden. 2022 soll die 

Auszahlung des Zuschusses des Landesfeuerwehrverbandes für dieses Vorhaben veranschlagt werden. 

Für die erhöhten Baukosten aufgrund der Errichtung des Gebäudes in Erdbebenklasse 3 werden 

Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von € 50.000,00 gewährt. 

 

Gewerbegebiet Ost, Aufschließung: 

Es erfolgt ein Straßenneubau und die Verlegung eines LWL-Kabels. Die Bedeckung erfolgt durch 

Bedarfszuweisungen in Höhe von € 35.000,00 in den Jahren 2021 und 2022. 

 

Grundstück An- und Verkauf: 

Das negative Ergebnis aus den Vorjahren wird durch die Grundstücksverkäufe im Bereich der 

bestehenden Siedlung „Am Schöttlbach“ und dem Musikerheim, sowie mit Bedarfszuweisungsmittel in 

den nächsten Jahren abgedeckt. Weiters sind hier die notwendigen Planungskosten für die 

Aufschließung dargestellt. 2021 konnte die Aufschließung noch nicht fertiggestellt werden. Aufgrund 

der aktuell unsicheren Wirtschaftslage konnten noch keine Grundstücke verkauft. Die Verkäufe werden 

für 2023 budgetiert. Weiters soll der Fußballtrainingsplatz von Herrn Knapp Roland abgekauft und 

Tauschflächen angeboten werden. Dafür werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils 

€ 22.500,00 veranschlagt. 

 

Hauptplatzsanierung Stadt: 

Der Hauptplatz der Stadtgemeinde Oberwölz wird in den Jahren 2020 bis 2022 generalsaniert. Es 

können noch Investitionen in Höhe von € 42.100,00 durchgeführt werden. Die Bedeckung des Saldos 

aus 2021 erfolgt durch eine Bedarfszuweisung des Landes Steiermark in der Höhe von € 110.000,00. 
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Kindergarten Um- und Zubau: 

Der Bereich des ehemaligen Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Oberwölz wird für den 

Kindergarten adaptiert. Es ist mit Gesamtkosten in Höhe von € 830.000,00 zu rechnen. Zur 

Zwischenfinanzierung des Projektes wird ein Darlehen aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung 

des VA 2022 sind die Verhandlungen mit dem Land Steiermark bezüglich der Finanzierung noch nicht 

abgeschlossen. Es wird ebenfalls um EU-Fördermittel angesucht. Die Fördermittel werden 2023 zur 

Auszahlung gelangen und als Tilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens bzw. zur Bedeckung von 

eventuellen Kostenüberschreitungen verwendet werden. 

 

Kommunalfahrzeug Winterdienst Traktor 

Für das 2021 angekaufte Fahrzeug werden 2022 Bedarfszuweisungsmittel ausbezahlt. Das Fahrzeug 

wird mit einer Frontladerkamera nachgerüstet. 

 

Museum, Zubau und Sanierung: 

Beim Österreichischen Blasmusikmuseum Oberwölz ist ein Zubau zum bestehenden Objekt errichtet 

worden. Bedeckt wird dieses Vorhaben mit einer Förderung der Holzwelt Murau (LEADER-Projekt) in 

Höhe von € 66.000,--, Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 2020 (€ 57.000,--) , welche 

erst 2022 ausbezahlt werden, und € 25.500,-- aus Eigenmittel der Stadtgemeinde Oberwölz. 

 

Oberflächenentwässerung Ost: 

Zur Aufschließung des Gewerbegebietes Ost werden für das Jahr 2022 für die Oberflächenentwässerung 

€ 44.900,00 veranschlagt. Die Fertigstellung (Aufbringung Sand-Humusgemisch) erfolgt 2022.  

 

Schulzentrum Murau POLY: 

Für das kooperative Projekt hat die Stadtgemeinde Oberwölz 2021 und 2022 einen Anteil von 

€ 43.700,00 zu leisten. Eine Bedarfszuweisung in Höhe von € 30.600,00 wurde für 2021 und 2022 

gewährt. 

 

Salzdepot: 

Auf dem Areal des Bauhofes Oberwölz soll ein Salzsilo für den Winterdienst errichtet werden. 

 

Sanierung Miedl- und Gollysperre, Eselsbergbach: 

Die Miedlsperre soll rückgebaut, bzw. durch natürlichen Abtrag untergehen. Die Gollysperre wird 

saniert. Die Gesamtkosten betragen € 450.000,00 davon sind 60% Bundesmittel, 15% Landesmittel und 

25% Mittel der Gemeinden. Der Gemeindeanteil ist zu je 50% von der Marktgemeinde St. Peter am 

Kammersberg und der Stadtgemeinde Oberwölz zu tragen. 

 

Straßensanierungen: 

Im großen Wegenetz der Stadtgemeinde Oberwölz sind im Jahr 2022 Sanierungsarbeiten in Höhe von 

€ 295.800,00 geplant. Die Finanzierung erfolgt durch Mittel aus dem Kommunalen Investitionspaket 

2020 (Bund € 113.300,00, Land € 56.650,00), Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark 

(€ 70.000,00), sowie einem Zuschuss durch die Wildbach- und Lawinenverbauung. (€ 59.800,00) Der 

negative Saldo aus 2021 wird durch Bedarfszuweisungsmittel, Interessentenbeiträgen und durch die 

Auszahlungen von Landes KIP Mittel für das Jahr 2021 bedeckt. 

 

 

Unwetterschäden: 

Die beträchtlichen Unwetterschäden aus dem Jahr 2019 und 2020 sollen durch Mittel aus dem 

Katastrophenfonds zu 50% abgedeckt werden. Als weitere Finanzierung gibt es bereits eine Zusage von 

Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von je € 65.000,00 für 2022 und 2023. Für die restlichen Kosten wird 

um weitere Unterstützung beim Land Steiermark angesucht. 
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Unwetterschäden 2022 Straßennetz 

Leider ist es auch mit Jahr 2022 wieder zu Unwetterschäden im umfangreichen Straßennetz der 

Stadtgemeinde Oberwölz gekommen.  

 

Verbauung Schöttlbach: 

Für die Errichtung der Hochwasserschutzbauten am Schöttlbach und Schmidbognerbaches werden für 

2022 € 457.500,00 veranschlagt. Die Bedeckung erfolgt mittels einer Darlehensaufnahme in Höhe von 

€ 400.000,00. Es erfolgt ein jährlicher Annuitätenzuschuss durch das Land Steiermark in Höhe von 

€ 120.000,00 bis 2027. 

 

Wohnhaus Südwestsiedlung 1 und 2 

Aus der Darlehensaufnahme für den Kauf und Sanierung der Wohnhäuser stehen 2022 noch € 7.300,00 

zur Verfügung. 

 

3 Abweichung des VA 2022 vom mittelfristigen Haushaltsplan 

Die Rückführung von Objekten aus der Stadtgemeinde KG, sowie die Gestaltung des Parkplatzes für 

das Seniorenwohnheim wurden bislang nicht im Mittelfristigen Haushaltsplan geführt. Mit dem 

Voranschlag 2023 wird der Mittelfristige Haushalsplan abgeändert. 

 

4 Entwicklung des Vermögenshaushaltes 

In den vorangegangenen Jahren hat sich der Vermögenshaushalt wie folgt entwickelt: 

 EB 2020 RA 2020 RA 2021 RA 2022 

Aktiva     

Langfristiges 

Vermögen 

52.744.149,45 55.815.393,66 57.436.548,55  

Kurzfristiges 

Vermögen 

3.776.463,05 2.481.239,30 2.319.672,21  

Summe Aktiva 56.520.612,50 58.296.632,96 59.756.220,76  

     

Passiva     

Nettovermögen 33.142.895,07 33.103.659,19 33.827.784,46  

Sonderposten 

Investitionszuschüsse 

6.761.777,39 7.680.630,64 7.864.695,15  

Langfristige 

Fremdmittel 

15.350.197,44 16.351.518,95 16.785.904,53  

Kurzfristige 

Fremdmittel 

1.265.742,60 1.160.824,18 1.160.824,18  

Summe Passiva 56.520.612,50 58.296.632,96 59.756.220,76  
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5 Entwicklung des Nettoergebnisses Gesamthaushalt (SA0) 

Laut aktuellem Nachtragsvoranschlag bzw. Mittelfristigen Haushaltsplan vom 16.12.2021 

NVA 2022 VA 2023 VA 2024 VA 2025 VA 2026 

     

77.800,00 -264.800,00 -260.600,00 -196.600,00 -278.200,00 

 

6 Entwicklung der Summe der Haushaltsrücklagen 

Hochrechnung auf Basis des Rechnungsabschlusses 2021 mit dem aktuellen NVA sowie des MHP vom 

16.12.2021 

RA 2021 NVA 2022 VA 2023 VA 2024 VA 2025 VA 2026 

 + 30.000,00 -126.400,00 -113.700,00 -83.500,00 -177.400,00 

22.178.479,99 22.207.307,76 22.080.907,76 219.67.207,76 21.883.707,76 21.706.307,76 

 

7 Entwicklung der Inneren Darlehen 

Hochrechnung auf Basis des Rechnungsabschlusses 2021 mit den aktuellen Tilgungsplänen der Inneren 

Darlehen. 

Zweck RA 2021 NVA 2022 VA 2023 VA 2024 VA 2025 VA 2026 

MS Sanierung 

 

44.330,21 33.385,62 22.427,35 11.455,38 0,00 0,00 

Kanal Eselsberger 

Alm 

35.630,92 33.075,46 30.516,80 27.954,95 25.389,8 22.821,63 

Nahwärme 

Schönberg 

4.784,80 1.270,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bauhoffahrzeuge 54.517,20 46.959,57 39.326,37 31.616,83 23.830,20 15.965,70 

Summe 139,263,13 114.691,23 92.270,52 71.027,16 49.220,09 38.787,33 

 

8 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden für die Bediensteten Jubiläumszuwendungen ausbezahlt. Für 2022 

sind hierfür € 57.200,00 veranschlagt. 

 

9 Kassenstärker 

Die vom Gemeinderat zu beschließende maximale Höhe der voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2022 

notwendigen Kassenstärker (§82 Abs.2 GemO) beträgt: 

Summe Erträge des Ergebnisvoranschlages Gesamthaushalt geteilt durch 6 

€ 14.331.100,00   /   6   =   € 2.388.516,67 


